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Dekret V0 – Fassung vom 22. Dezember 2016
DEKRET              vom
über die Bedingungen der öffentlichen Bereitstellung von Bräunungsgeräten und zur Änderung des Dekrets Nr. 2013-1261 vom 27. Dezember 2013 über den Verkauf und die öffentliche Bereitstellung bestimmter Bräunungsgeräte mit künstlicher ultravioletter Strahlung

NOR:
Betroffene Zielgruppen: Inverkehrbringer von Bräunungsgeräten, Gewerbetreibende, die Bräunungsgeräte öffentlich bereitstellen oder an einer solchen Bereitstellung beteiligt sind, zugelassene Stellen zur Kontrolle dieser Geräte, Verbraucher.
Gegenstand: Änderung der rechtlichen Pflichten bei der öffentlichen Bereitstellung von Bräunungsgeräten.
Inkrafttreten: Der Text tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.
Beschreibung: Infolge der strikteren Bedingungen für den Verkauf und die öffentliche Bereitstellung von Bräunungsgeräten durch Gewerbetreibende werden in dem Gesetz Nr. 2016-46 vom 26. Januar 2016 über die Modernisierung des Gesundheitssystems in Artikel 21 eine Reihe von Maßnahmen festgelegt, die zum einen den Zweck haben, Verkauf oder Übertragung von Bräunungsgeräten an Privatpersonen sowie bestimmte Geschäftspraktiken zu untersagen, und zum anderen striktere Bedingungen für die Bereitstellung von Bräunungsgeräten durch die Gewerbetreibenden festzulegen, insbesondere Bedingungen zur Aufklärung der Nutzer über die Gesundheitsrisiken durch diese Praxis und zur Schulung von Gewerbetreibenden. Durch das Dekret Nr. ......... vom ...... 2016 werden die Bestimmungen zur Schulung von Gewerbetreibenden geändert, die Bräunungsgeräte öffentlich bereitstellen. In diesem Dekret werden striktere Anforderungen für den Verkauf und die öffentliche Gerätebereitstellung festgelegt, insbesondere die Bedingungen für die öffentliche Bereitstellung von Bräunungsgeräten, Inhalt und Modalitäten von Informationen zur Aufklärung der Öffentlichkeit über die Gesundheitsrisiken durch künstliche Bräunung, die Modalitäten für den Nachweis der Übermittlung dieser Informationen und die Kontrollmodalitäten.
Bezugsdokumente: Die Bestimmungen des Dekrets Nr. 2013-1261 vom 27. Dezember 2013 über den Verkauf und die öffentliche Bereitstellung bestimmter Geräte mit ultravioletter Strahlung können in ihrer in diesem Dekret vorgesehenen Fassung auf der Website von Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) eingesehen werden.
Der Premierminister erlässt
gestützt auf den Bericht der Ministerin für Soziales und Gesundheit;
gestützt auf die Richtlinie 2015/1535/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;
gestützt auf die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt;
gestützt auf das Strafgesetzbuch;
gestützt auf das Sportgesetz, insbesondere Artikel R. 322-27 bis R. 322-38;
gestützt auf das Gesetz Nr. 2016-41 vom 26. Januar 2016 über die Modernisierung unseres Gesundheitssystems, insbesondere Artikel 21; 
gestützt auf das Dekret Nr. 2015-1083 vom 27. August 2015 über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt;
gestützt auf das Dekret Nr. 2013-1261 vom 27. Dezember 2013 über den Verkauf und die öffentliche Bereitstellung bestimmter Geräte mit künstlicher ultravioletter Strahlung;
gestützt auf die an die Europäische Kommission in Anwendung der Richtlinie 2015/1535/EG übermittelte Notifizierung Nr. ... vom ...;
nach Anhörung des Staatsrates (Abteilung für Soziales)
folgendes Dekret:
Artikel 1
Der obengenannte Erlass vom 27. Dezember 2013 wird gemäß den folgenden Bestimmungen geändert.
I. In Artikel 1 werden das Wort „UV“ durch das Wort „Ultraviolett-“ und die Wörter „von 250 bis“ durch „unter“ ersetzt.
II. Artikel 2 erhält folgenden Wortlaut: 
1. In Absatz 1 werden nach dem ersten Auftreten des Worts „Verwendung“ die Wörter „zur gewerblichen Nutzung zu Zwecken“ eingefügt und „therapeutischen“ in „therapeutischer Art“ geändert.
2. In Absatz 1 werden vor den Wörtern „verkauft werden“ die Wörter „entgeltlich oder unentgeltlich übertragen oder“ eingefügt.
3. In Absatz 2 werden nach dem Wort: „UV1“ folgende Wörter eingefügt: „und UV3, die als Bräunungsgeräte bezeichnet werden,“ sowie die Wörter: „im Kosmetikbereich“ durch die Wörter: „zu Kosmetikzwecken“ ersetzt.
4. In Absatz 2 werden nach den Wörtern: „Ihr Verkauf“ die Wörter: „oder ihre Übertragung (entgeltlich oder unentgeltlich)“ eingefügt.
5. Absatz 3 wird gestrichen. 
III. Artikel 3 wird durch drei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:
„3. Ultraviolett-Strahler: künstliche Strahlenquelle, die für die Abgabe nicht ionisierender elektromagnetischer Energie mit einer Wellenlänge von 400 Nanometern und darunter ausgelegt ist.
4. Bereitstellung auf dem Markt: jede entgeltliche Abgabe eines Bräunungsgeräts zum Vertrieb oder zur Verwendung auf dem Markt der Europäischen Union im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit.
5. Inverkehrbringen: die erstmalige Bereitstellung eines Bräunungsgeräts auf dem Markt der Europäischen Union.“
IV. Der Titel von Kapitel III wird durch folgenden Titel ersetzt:
„Kapitel III
Bestimmungen zu den Bedingungen der Bereitstellung auf dem Markt, der Verwendung und der öffentlichen Bereitstellung von Bräunungsgeräten“
V. Artikel 7 wird durch einen Artikel mit folgendem Wortlaut ersetzt:
„I. Auf dem Markt bereitgestellte Bräunungsgeräte müssen die Bestimmungen des Dekrets Nr. 2015-1083 vom 27. August 2015 erfüllen. 
Des Weiteren müssen auf dem Markt bereitgestellte Bräunungsgeräte die Bestimmungen in den Artikeln 10, 11 und 12 dieses Dekrets erfüllen. 
II. Die in Artikel 3 Absatz 2 dieses Dekrets genannte Person stellt Bräunungsgeräte gemäß Absatz I dieses Artikels öffentlich bereit und stellt die Einhaltung der Bestimmungen in Artikel 4 Absatz III sowie in den Artikeln 8, 9, 12, 13 und 14 dieses Dekrets sicher.“
VI. Artikel 8 wird durch einen Artikel mit folgendem Wortlaut ersetzt:
„Der Betreiber sorgt dafür, dass in der Einrichtung Brillen zum Schutz der Augen gegen künstliche ultraviolette Strahlung in ausreichender Menge vorhanden und verfügbar sind, die die Anforderungen nach den Artikeln R. 322-27 bis R. 322-38 des Sportgesetzes erfüllen. 
Eine Person, die ein Bräunungsgerät öffentlich bereitstellt oder an dieser Bereitstellung beteiligt ist, muss Verbrauchern, für die Leistungen der künstlichen Bräunung erbracht werden, die in dem vorhergehenden Artikel genannten Schutzbrillen zur Verfügung stellen.“
VII. Artikel 9 wird durch einen Artikel mit folgendem Wortlaut ersetzt:
„I. Der Betreiber legt für jedes Bräunungsgerät, das in der Einrichtung öffentlich bereitgestellt wird, ein Wartungsverzeichnis in einer dauerhaften Form seiner Wahl an, das er auf aktuellem Stand hält. 
Dieses Wartungsverzeichnis gewährleistet die Nachverfolgbarkeit der Vorgänge, die sich auf die von dem Bräunungsgerät abgegebene Strahlung auswirken.
II. In einem gemeinsamen Erlass der für Gesundheit und für Verbraucherfragen zuständigen Minister werden der Mindestinhalt des Wartungsverzeichnisses, die Informationen, die dort zu erfassen sind, die Bedingungen für die Vorlage bei den zugelassenen Prüfstellen nach Artikel 17 dieses Dekrets und die Bedingungen für die Übergabe des Verzeichnisses bei der entgeltlichen oder unentgeltlichen Übertragung eines Bräunungsgeräts festgelegt.“
VIII. In Artikel 10 werden das Wort „UV“ durch das Wort „Ultraviolett-“ ersetzt und die Wörter „an ihrer Oberfläche“ gestrichen.
IX. Der Titel von Kapitel IV wird durch folgenden Titel ersetzt: 
„Kapitel IV
Bestimmungen zu Informationen und Warnhinweisen zu den Gesundheitsrisiken durch die künstliche Bräunung“
X. Artikel 12 wird durch einen Artikel mit folgendem Wortlaut ersetzt:
„I. Bei UV1- und UV3-Geräten muss den Sicherheitsanweisungen und -informationen nach Artikel 4 Absatz 7 des oben genannten Dekrets vom 27. August 2015 ein Schriftstück mit klaren Informationen zu den Gesundheitsrisiken durch die Exposition mit künstlicher ultravioletter Strahlung beigefügt werden.
Der Betreiber sorgt dafür, dass den Sicherheitsanweisungen und -informationen, die das Gerät begleiten, dieses Dokument bei der entgeltlichen oder unentgeltlichen Übertragung eines Bräunungsgeräts beigefügt wird.
II. Ein gemeinsamer Erlass der für Gesundheit und für Verbraucherfragen zuständigen Minister legt Inhalt und Format des in Absatz I dieses Artikels vorgesehenen Informationsschriftstücks fest.“
XI. Die Bestimmungen in Artikel 13 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:
„I. Der Inhalt der Informationen für die Öffentlichkeit nach Artikel 21 Absatz III des oben genannten Gesetzes vom 26. Januar 2016 und der in Absatz IV Nummer 3 desselben Gesetzesartikels genannte Warnhinweis behandelt die folgenden Rubriken: 
1. Gesundheitsrisiken durch die Exposition mit künstlicher ultravioletter Strahlung
2. Hinweis auf das Verbot der Nutzung durch Personen unter 18 Jahren
3. Die Lichtempfindlichkeit erhöhende Wirkung bestimmter Arzneimittel und Kosmetikprodukte und Empfehlung an die Verbraucher, in diesem Zusammenhang bei Zweifeln die Meinung ihres Arztes oder Apothekers einzuholen 
II. Diese Informationen werden vor jedem Dienstleistungsangebot übermittelt, das die Nutzung eines Bräunungsgeräts einschließt. Sie werden wie folgt übermittelt:
1. Mündlich durch den Betreiber oder die Person, die das Bräunungsgerät öffentlich bereitstellt oder an seiner Bereitstellung beteiligt ist.
2. In Form eines Schriftstücks, das öffentlich bereitgestellt wird und in einem einfach zu transportierenden Format durch die Öffentlichkeit konsultiert werden kann.
3. In Form eines öffentlich sichtbar ausgehängten und lesbaren Warnhinweises am Empfangspunkt jeder Einrichtung, die Dienstleistungen erbringt, die die Nutzung eines Bräunungsgeräts einschließen, bzw. am Ort des Kaufabschlusses über eine solche Leistung, wenn dieser vom Empfangspunkt der Einrichtung abweicht. Dieser Warnhinweis wird zudem öffentlich sichtbar und lesbar in der Nähe jedes Bräunungsgeräts ausgehängt. 
III. Vor jeder Erbringung von Dienstleistungen, die die Nutzung eines Bräunungsgeräts einschließen, unterzeichnet der Verbraucher eine Bestätigung der Übermittlung dieser Informationen. Diese Bestätigung wird vom Betreiber fünf Jahre lang aufbewahrt. 
IV. Ein am Ort des Kaufabschlusses über die Leistung öffentlich sichtbar und lesbar ausgehängtes Plakat erinnert an die Pflicht zur Aufklärung des Verbrauchers durch die in Artikel 3 Absatz 1 dieses Dekrets genannte Person. Er beinhaltet Folgender: „Vor jeder Leistungserbringung muss Ihnen eine mündliche Information zu den Risiken durch die künstliche Bräunung und zu den zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen übermittelt werden. Ihnen wird vor Vertragsschluss ein Schriftstück zur Konsultierung zur Verfügung gestellt, das ebenfalls diese Warnhinweise enthält. Sie werden vor der Erbringung der Dienstleistung aufgefordert, eine Bestätigung zu unterzeichnen, aus der hervorgeht, dass Sie von den Warnhinweisen Kenntnis erlangt haben.„
V. In einem gemeinsamen Erlass der für Gesundheit und für Verbraucherfragen zuständigen Minister werden der Inhalt der in Absatz I dieses Artikels vorgesehenen Informationen sowie Inhalt, Format, Größe und den Ort des Schriftstücks, des Warnhinweises, der Bestätigung der Übermittlung der Informationen und des Plakats nach Absätzen II bis IV dieses Artikels festgelegt.“ 
XII. Artikel 14 wird wie folgt geändert:
I. Der erste Absatz wird wie folgt geändert:
1. Die Wörter „Werbung für Bräunungsgeräte oder“ werden durch die Wörter „kommerzielle Kommunikation in beliebiger Form und auf beliebigem Weg mit dem Zweck eines Verkaufsangebots für ein Bräunungsgerät oder ein Angebot über“ ersetzt.
2. Die Wörter „sowie jegliche Verkaufspräsentation eines solchen Bräunungsgeräts“ werden gestrichen und die Wörter „einen Hinweis“ werden durch die Wörter „einen Warnhinweis“ ersetzt.
4. Nach dem Wort „Inhalt“ werden die Wörter „, das Format“ eingefügt. 
II. Absatz 2 wird gestrichen. 
XIII. In Artikel 15 werden nach dem zweiten Vorkommen des Worts „Geräts“ die Wörter „innerhalb einer Frist von 15 Tagen ab dem Datum der Übertragung des Eigentums an dem Gerät, wobei diese Erklärung auf elektronischem Weg abgegeben werden kann“ eingefügt.
XIV. Artikel 16 wird wie folgt geändert:
1. Nach dem Wort „abzugeben“ werden die Wörter „und zwar innerhalb einer Frist von 15 Tagen ab dem Datum der Zerstörung oder Übertragung des Geräts, wobei diese Erklärung auf elektronischem Weg abgegeben werden kann“ eingefügt.“
2. Nach Absatz 1 wird ein neuer Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:
„Inhalt und Einreichung der Erklärung sind Gegenstand eines gemeinsamen Erlasses der für Gesundheit und für Verbraucherfragen zuständigen Minister.“
XV. Die Bestimmungen des Artikels 17 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:
„I. Alle Bräunungsgeräte in einer Einrichtung werden vor der ersten öffentlichen Bereitstellung einer Kontrolle durch eine zugelassene Prüfstelle unterzogen. Gegenstand dieser Kontrolle ist die Bestätigung der Übereinstimmung des Geräts mit den in Artikel 7 Absätze I und II dieses Dekrets festgelegten Anforderungen. 
Diese Kontrolle wird im Abstand von zwei Jahren und nach jedem Austausch eines Ultraviolett-Strahlers des Bräunungsgeräts oder eines Bauteils wiederholt, das sich auf die Stärke der von dem Bräunungsgerät abgegebenen Strahlung auswirkt. 
II. Diese Kontrolle erfolgt durch Prüfstellen, die zu diesem Zweck durch den französischen Akkreditierungsausschuss (Comité français d’accréditation, COFRAC) oder ein anderes Mitglied der europäischen Kooperation der Akkreditierungsstellen, das die für die betreffende Tätigkeit relevanten multilateralen Abkommen unterzeichnet hat, zugelassen ist. Diese Kontrolle geht zulasten des Betreibers des Bräunungsgeräts. 
III. Bei schwerwiegender Nichtübereinstimmung des Bräunungsgeräts gilt dieses als Quelle eines schwerwiegenden und unmittelbaren Risikos für die Verbrauchergesundheit, und es kann den Verbrauchern nicht bereitgestellt werden, solange der Betreiber keine Abhilfemaßnahmen ergreift.
IV. Die in Absatz I genannten zugelassenen Prüfstellen nehmen an Messvergleichskampagnen teil, die auf Verlangen des für Gesundheit oder für Verbraucherfragen zuständigen Ministeriums organisiert werden. Diese Kampagnen gehen zulasten der zugelassenen Prüfstellen. 
V. In einem gemeinsamen Erlass der für Gesundheit und für Verbraucherfragen zuständigen Minister werden der Inhalt, die in Absatz I dieses Artikels genannten Kontrollmodalitäten und die unwesentlichen und schwerwiegenden Fälle von Nichtübereinstimmung sowie die Bedingungen für die Zulassung der mit dieser Kontrolle beauftragten Prüfstellen festgelegt.“
XVI. Die Bestimmungen des Artikels 18 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:
„Die folgenden Sachverhalte werden als Verstöße der Klasse 5 mit den entsprechend vorgesehenen Bußgeldern bestraft:
1. Öffentliche Bereitstellung von Geräten des Typs UV2 und UV4 zu anderen als therapeutischen Zwecken
2. Entgeltlicher oder unentgeltlicher Verkauf bzw. Übertragung an die Öffentlichkeit von Geräten des Typs UV2 oder UV4
3. Öffentliche Bereitstellung von Bräunungsgeräten oder Beteiligung an dieser Bereitstellung, ohne Inhaber eines gültigen Kompetenznachweises nach Artikel 4 Absatz III dieses Dekrets oder eines gültigen Nachweises über die Anerkennung von Qualifikationen nach Artikel 21 Absatz I dieses Dekrets zu sein
4. Für Betreiber: Beschäftigung einer Person, die nicht die Pflicht nach Artikel 4 Absatz III dieses Dekrets oder des gültigen Nachweises über die Anerkennung von Qualifikationen nach Artikel 21 Absatz I dieses Dekrets erfüllt 
5. Für Betreiber oder Personen, die ein Bräunungsgerät öffentlich bereitstellen oder an seiner Bereitstellung beteiligt ist: fehlende Bereitstellung geeigneter Schutzbrillen
6. Für Betreiber: keine Einrichtung oder keine Pflege auf dem aktuellen Stand des Wartungsverzeichnisses eines Bräunungsgeräts oder Nichteintragung von an einem Bräunungsgerät durchgeführten Vorgängen gemäß Artikel 9
7. Änderung der technischen Merkmale eines Bräunungsgeräts unter Missachtung der Bestimmungen in Artikel 10
8. Einsatz von Ultraviolett-Strahlern, die die Kennzeichnungsanforderungen nach Artikel 11 nicht erfüllen
9. Für Betreiber: Fehlen des Schriftstücks nach Artikel 12 Absatz I
10. Für Betreiber oder Personen, die ein Bräunungsgerät öffentlich bereitstellen oder an seiner Bereitstellung beteiligt ist: fehlende Informationsübermittlung an die Öffentlichkeit gemäß Artikel 13
11. Für Betreiber: keine Aufbewahrung der Bestätigung der Informationsübermittlung nach Artikel 13 Absatz III
12. Für Betreiber: fehlender Ausgang des Plakats nach Artikel 13 Absatz IV dieses Dekrets 
13. Durchführung oder Veranlassung der Durchführung einer kommerziellen Kommunikation für Bräunungsgeräte oder Dienstleistungen, bei denen solche Geräte eingesetzte werden, unter Missachtung der Bestimmungen nach Artikel 14
14. Für Betreiber: Nichtabgabe der Pflichterklärungen gegenüber der Präfektur unter Missachtung der Bestimmungen nach den Artikeln 15 und 16
15. Für Betreiber: fehlende Durchführung der Kontrollen nach Artikel 17
16. Für Betreiber: Nichteinstellung der Bereitstellung von Bräunungsgeräten bei schwerwiegender Nichtübereinstimmung vor der Umsetzung geeigneter Abhilfemaßnahmen nach Artikel 17
Im Wiederholungsfall ist die Bußgeldstrafe anzuwenden, die für einen wiederholten Verstoß der Klasse 5 vorgesehen ist.“
Artikel 2
Das vorliegende Dekret tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.
Artikel 3
Der Minister für Wirtschaft und Finanzen und die Ministerin für Soziales und Gesundheit und der Siegelbewahrer, der Minister für Justiz werden jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt, der im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht wird.
Ausgefertigt am 
Im Namen des Premierministers: 
Bernard CAZENEUVE
Der Minister für Wirtschaft und Finanzen
Michel SAPIN
Die Ministerin für Soziales und Gesundheit
Marisol TOURAINE
Der Siegelbewahrer, der Minister der Justiz
Jean-Jacques URVOAS
